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Aufhebung  

der Allgemeinverfügung zur Feststellung der Unterversorgung nach §§ 157, 160 Abs. 1 

und 2 TKG

Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen hat im 

Verwaltungsverfahren am 20.09.2023 entschieden:  

Hiermit wird die im Amtsblatt Nr. 17/2022 auf Seite 861 unter der Vfg-Nr. 79/2022 
bekanntgegebene Allgemeinverfügung zur Feststellung der Unterversorgung nach §§ 
157, 160 Abs. 1 und 2 TKG vom 07.09.2022 aufgehoben. 

Begründung 

Auf Grundlage der benannten Verfügung kann das weitere Verfahren nach Teil 9 TKG nicht 

durchgeführt werden. 

Für die Bekanntgabefiktion wird im vorliegenden Fall § 210 Satz 4 TKG in Verbindung mit  

§ 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG angewendet. Die Ausnahme vom Regelfall des § 210 Satz 3 TKG ist 

aus Sachgründen geboten: Um bei Allgemeinverfügungen nach § 160 TKG eine Kongruenz 

zwischen der Mitteilungsfrist nach § 160 Abs. 2 TKG und der Rechtsbehelfsfrist herzustellen, soll 

die Bekanntgabe am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt sowie auf der Homepage 

eintreten. Nichts anderes soll für den actus contrarius der Aufhebung solcher Verfügungen gelten.  
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Bekanntgabe nach § 210 TKG 

Die vollständige Entscheidung ist auch auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht. 

Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der 

Bundesnetzagentur und der Veröffentlichung auf der Internetseite der Bundesnetzagentur als 

bekannt gegeben, § 210 Satz 4 TKG in Verbindung mit § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 

Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, erhoben werden. 

Im Auftrag 

gez. Martin Deitenbeck 


